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Umfrage zur Deregulierung 

Privatisierungswahn 
muss ein Ende haben

Der Deregulierungs- und Privati-
sierungswahn in Deutschland muss 
endlich ein Ende haben. Der Ein-
sturz der Eishalle in Bad Reichenhall 
hat deutlich gemacht, dass bei der 
Bauüberwachung dringender Hand-
lungsbedarf besteht. Das politische 
Ziel, die baulichen Vorschriften zu 
lockern, um Kosten zu senken, ist 
gescheitert. Unzureichende Kontrol-
len und ein enormer Kostendruck in 
der Baubranche haben dazu geführt, 
dass allein im Neubau die Zahl der 
Mängel in den letzten fünf Jahren 
um mindestens zehn Prozent zuge-
nommen hat. Die Katastrophe in 
Bad Reichenhall lässt erahnen, wie 
besorgniserregend die Situation im 
Bestandsbau zu sein scheint. Ich for-
dere die Bauministerkonferenz auf, 
Konsequenzen aus dem jüngsten 
Unglücksfall zu ziehen. Ziel muss es 
sein, das in langen Jahren mit Erfolg 
praktizierte Qualitätsmanagement 
im Bau zu reaktivieren. Es geht nicht 
darum, neue Gesetze zu erlassen, son-
dern deren Umsetzung zu kontrollie-
ren. Dazu reicht es, dass die Betrei-
ber von öff entlichen Einrichtungen 
und Sonderbauten mit hohem Ge-
fährdungspotential in regelmäßigen 
Abständen Prüfzeugnisse vorlegen 
müssen. Alle Landesbauordnungen 
schreiben zwar vor, dass die Sicher-
heit bei der Nutzung von Gebäuden 
gewährleistet sein muss. Im Zuge 
der Privatisierungswelle ist aller-
dings  niemand mehr da, der auch 
kontrolliert, ob der private Betreiber 
sich auch daran hält. Angesichts der 
desolaten Haushaltslage vieler Kom-
munen muss man davon ausgehen, 
dass häufi g entweder das Geld für 
umfassende Kontrollen oder gar die 
Einsicht für die Notwendigkeit fehlt. 
Anstatt rechtzeitig vorzubeugen, wer-
den heute lieber im Nachgang Ge-
richte und Versicherungen beschäf-
tigt. Dies ist eine fatale Entwicklung. 
Die Bundes- und Landespolitik muss 
sich den Vorwurf gefallen lassen, 
konzeptionslos die Bau- und Bau-
ordnungsverwaltungen und das Bau-
ordnungsrecht zu opfern und das im 
Ausland anerkannte Know-how und 
den technischen Qualitätsstandard 
aufs Spiel zu setzen. Wo früher ver-
antwortungsbewusst handelnde Ex-
perten entschieden, ob Baumängel 
vorliegen, entscheiden dies oft heute 
Kaufl eute oder Juristen.

Wir müssen wieder mehr 
Eigenverantwortung tragen

Wenn ein Gebäude ordnungsgemäß 
gebaut ist, sind schärfere Kontrollen 
nicht nötig. Auf keinen Fall brauchen 
wir zusätzliche Gesetze. Im Grund-
gesetz und jeder Landesbauordnung 
steht unmissverständlich drin, dass 
Eigentum verpfl ichtet, also dass der 
jeweilige Eigentümer mit der not-
wendigen Sorgfaltspfl icht dafür ge-
rade zu stehen hat, dass das Gebäude 
baulich und technisch in einwand-
freiem Zustand ist. Schärfere Kon-
trollen von Staats wegen passen nicht 
in eine Zeit, in der alle nach Dere-
gulierung rufen. Was wir anstreben, 
ist doch der Abbau von überfl üssigen 
Vorschriften, eine Vereinfachung der 
Gesetze und die Übertragung von 
Verantwortlichkeiten auf die Eigen-
tümer und Bauherren. Wir müssen 
endlich wieder lernen, mehr Eigen-
verantwortung zu tragen. Unabhän-
gig davon würde es keinen großen 
Aufwand erfordern, wenn der Eigen-
tümer in regelmäßigen Abständen 
den Nachweis dafür zu erbringen 
hätte, dass das Gebäude baulich in 
Ordnung ist. Was der Bürger bei der 
Abgabe der Steuererklärung als nor-
mal empfi ndet oder wenn er alle zwei 
Jahre sein Auto staatlicher Kontrolle 
unterstellt, sollte auch bei Bauwer-
ken funktionieren. Im Bausektor 
fehlt hier leider häufi g noch die Ein-
sicht. Es steht außer Frage, dass die 
regelmäßige Eigenkontrolle seltener 
vorgenommen wird, wenn der Nut-
zer nicht auch gleich der Eigentümer 
ist. Das ist bedauerlich. Wenn man 
bei einem Bauwerk im Idealfall von 
einer Lebenserwartung von mindes-
tens 80 Jahren ausgehen kann, treten 
natürlich spätestens nach 30 Jahren 
Abnutzungserscheinungen, sprich 
Baumängel auf, und die sollte der 
Eigentümer auch selbstverständlich 
eigenverantwortlich beheben. Das 
große Problem ist, dass vielen Ge-
meinden das Geld für Sanierungen 
fehlt. Baumaßnahmen werden häu-
fi g von einem Jahr aufs nächste ver-
schoben und es muss immer erst ein 
formelles Projekt anberaumt werden, 
um öff entliche Fördergelder zu be-
kommen. Einzelmaßnahmen werden 
staatlich nicht bezuschusst. Daher 
wartet man auf die „große Sanie-
rung“ für ein Objekt oft zu lange und 
bedenkt nicht nachhaltige Folgen.

Klare Vorgabe 
durch die Bauordnung

Ob und gegebenenfalls welche bau-
rechtlichen und fachlichen Konse-
quenzen aus dem Unglück in Bad 
Reichenhall zu ziehen sind, wird sich 
zeigen, wenn die Ursache des Hal-
leneinsturzes bekannt ist. Unabhän-
gig davon holen wir schon jetzt die 
kommunalen Spitzenverbände, die 
fachlich berührten Berufsverbände, 
die Versicherungswirtschaft und 
weitere  Experten an einen Tisch, um 
Handlungsbedarf und Alternativen 
gemeinsam zu prüfen. Grundsätz-
lich ist für Bayern in der Bayerischen 
Bauordnung (BayBO) die Eigenver-
antwortung für den Bauherrn klar 
geregelt. In Artikel 3 ist ausdrücklich 
festgelegt, dass die öff entliche Sicher-
heit und Ordnung, insbesondere Le-
ben oder Gesundheit nicht gefährdet 
werden. Bauwerke müssen bei ord-
nungsgemäßer Instandhaltung diese 
allgemeinen Anforderungen ihrem 
Zweck entsprechend angemessen 
dauerhaft erfüllen und ohne Miss-
stände benutzbar sein. Für die Er-
richtung von Sonderbauten wie zum 
Beispiel große Hallen bestehen gerade 
auch bei der Standsicherheit beson-
ders strenge Vorschriften. Zusätzlich 
zu der statischen Berechnung muss 
ein staatlich anerkannter Prüfi nge-
nieur für Baustatik oder ein entspre-
chendes Prüfamt die erstellte Statik 
prüfen. Dieses Vier-Augen-Prinzip 
ist fester Bestandteil des Baugeneh-
migungsverfahrens. Die Rechtslage 
dazu hat sich seit Jahrzehnten nicht 
verändert. Unbeschadet dessen sind 
gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Baye-
rischen Bauordnung die Eigentümer 
dazu verpfl ichtet, ihre Gebäude ord-
nungsgemäß zu unterhalten. Das 
bedeutet auch, dass sie deren Stand-
sicherheit gewährleisten müssen. Die 
Eigentümer müssen für ihr Gebäude 
Kontrollen in Abhängigkeit von Art, 
Alter und Empfi ndlichkeit der Trag-
konstruktion durchführen. Dies gilt 
insbesondere auch für große Hallen. 
Wer die erforderliche Fachkenntnis 
dazu nicht selbst hat, muss fachkun-
dige Personen beauftragen.

Verbraucherschutz auch 
bei Bauwerken

Wir plädieren für eine regelmäßige 
unabhängige Überwachung größerer 
Gebäude. Bei Lebensmitteln reden 
wir über Verbraucherschutz, bei Bau-
werken müssen wir genauso darüber 
reden. Diese Kontrolle kann man 
nicht wie es bislang geschieht, auf den 
Betreiber abwälzen. Denn der wird 
oft dazu tendieren, Risiken unter zu 
bewerten. Vor 30 Jahren war in Bad 
Reichenhall alles in Ordnung. Aber 
es sind 30 Jahre ins Land gegangen. 
In der Zwischenzeit hat die tragende 
Holzkonstruktion der Halle, die im 
Winter als Eislauffl  äche und im Som-
mer als Tennisanlage diente, unter 
Schwitz- und Tauwetter leiden kön-
nen. All dies hat Einwirkungen auf 
die Tragfähigkeit. Bislang nimmt es 
der Gesetzgeber vor allem in der Pla-
nungsphase von Sonderbauten ganz 
genau. Zunächst wird das Gebäude 
von Architekten in Zusammenarbeit 
mit Bauingenieuren geplant. De-
ren statische Berechnungen werden 
dann noch einmal im Auftrag der 
Bauaufsichtsbehörden von besonders 
erfahrenen und qualifi zierten Prüfi n-
genieuren genau geprüft. Das Ganze 
geschieht nach dem Vier-Augen-
Prinzip. Was der Aufsteller übersehen 
hat, soll der Prüfi ngenieur entdecken 
und beheben. Doch spätestens mit 
der Abnahme der Gebäude enden 
zwar nicht die Vorschriften. Aber 
es gibt keine regelmäßigen Kontrol-
len mehr – außer bei Brücken. Das 
Beispiel Bad Reichenhall hat gezeigt, 
dass dies nicht reicht.

Öffentliche Hand 
kann nicht alles richten

Ich stimme ausdrücklich dem Bayeri-
schen Innenministerium zu und mei-
ne, es gibt ausreichend Gesetze. Wir 
sollten uns endlich vom Grundsatz 
verabschieden, dass die öff entliche 
Hand „wie Gott“ alles richten kann. 
Das würde auch unserer freiheitli-
chen Grundordnung widersprechen. 
Bad Reichenhall darf, so tragisch 
auch die Geschehnisse sind, nicht 
zum Anlass genommen werden, dass 
dem Bauherrn oder dem Investor 
die Verantwortung für sein Objekt 
wieder abgenommen wird. Ich sehe 
weniger ein gesetzgeberisches als ein 
Vollzugsproblem bei der Umsetzung 
der Gesetze. Meiner Meinung nach 
wäre es falsch, wenn jetzt in der Öf-
fentlichkeit der Eindruck erweckt 
würde, dass die meisten öff entlichen 
oder privaten Bauherren und Betrei-
ber ihren Pfl ichten nicht nachkom-
men. Das zeigt auch das gestiegene 
Interesse unserer Mandanten nach 
einer projektbegleitenden Rechtsbe-
ratung. Immer mehr Immobilien-
fondsgesellschaften und Investoren 
fragen nach einer Beratung, die be-
reits in der Planungsphase beginnt, 
den gesamten Bauverlauf und auch 
die Zeit nach Ende der Bauphase 
umfasst.
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Schärfere Kontrollen – Unnötige Bürokratie oder wichtiger Verbraucherschutz?

Seit dem Unglück in Bad Reichenhall ist die Diskussion um Deregulierung wieder zum Streitthema geworden


